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NZG-Richtlinie 
 

Die AUF /FEG stellte in der ZA-Sitzung 
vom Jänner den Antrag um Aufnahme 
von Verhandlungen mit dem BMI um 
eine gesetzliche Neuregelung der NZG-
Richtlinien (siehe Antrag auf Seite 2). 
 

Unsere Forderungen in Kurzform: 
 

+ Die automatische Auszahlung nach 6 
Monaten sollte ersatzlos gestrichen 
werden. Damit sollte ein Freizeitaus-
gleich über die 6 Monate hinaus si-
chergestellt werden. 
 

+ Der Schwellenwert von 15 zu erbrin-
genden Nachtdiensten sollte ersatzlos 
gestrichen werden 
 

+ Erhöhung auf 2 Stunden 
 

Nun hat das BMI dem Antrag teilweise 
entsprochen und dem BKA vorgeschla-
gen, das Zeitguthaben von einer Stun-
de auf eineinhalb Stunden zu erhöhen 
und gleichzeitig die Fristen in den Abs. 
3 und 4 von sechs auf neun Monate zu 
verlängern (siehe Schreiben des BMI 
auf Seite 2). 
 

Wir sind zuversichtlich, dass die vorge-
schlagenen Änderungen vom BKA be-
willigt werden.  
 

Getreu unserem Motto  
 

„Never ever give up!“  
 

werden wir natürlich weiter für  eine 
Verbesserungen der NZG-Richtlinien 
kämpfen. 

VORRÜCKUNGSSTICHTAG 
Die Hartnäckigkeit der AUF/FEG 
macht sich endlich "bezahlt"! 
 

Seit bereits 8 Jahren kämpfen wir trotz 
aller Widerstände um eine diskriminie-
rungsfreie Anrechnung aller Vordienst-
zeiten. Nach einem EuGH Urteil im Jah-
re 2009 war für uns klar, dass alle rele-
vanten Zeiten ab Ende der Schulpflicht 
anzurechnen sind. Doch aus Kosten-
gründen haben Dienst- und Gesetzge-
ber die Rechte der Betroffenen igno-
riert und wurde mit allen erlaubten 
und unerlaubten Mitteln versucht, zu-
stehende Verbesserungen zu verhin-
dern. 
 

Jetzt endlich gibt es auch einen 

"spürbaren" Erfolg in dieser Causa und 
waren unsere Bemühungen somit nicht 
vergeblich.  
Wie uns von einzelnen Mitgliedern der 
FEG, die von uns im Verfahren unter-
stützt wurden, aktuell mitgeteilt wur-
de, erfolgt bereits eine entsprechende 
Nachzahlung zustehender Differenzbe-
träge (es handelt sich um hohe vier-
stellige Eurobeträge!).  
Diese Beträge resultieren aus der zu-
sätzlichen und "einstufungswirksamen" 
Anrechnung von Vordienstzeiten vor 
dem 18. Geburtstag, die mit unserem 
Musterformular bei Gericht erfolgreich 
eingefordert wurde.  
 

Somit haben auch zahlreiche weitere 

Betroffene, die auf unser Anraten nach 
Antragstellung bzw. darauffolgendem 
Negativbescheid nicht aufgegeben ha-
ben und ein rechtskräftiges Urteil in 
Händen halten, nunmehr die berechtig-
te Hoffnung auf späte Gerechtigkeit. 
 

Jedenfalls werden wir darauf drängen, 
dass die Nachzahlung, die bislang nur 
auf einige Einzelfälle beschränkt wur-
de, im Sinne einer gebotenen Gleichbe-
handlung dementsprechend erstreckt 
wird. 
 

Das bedeutet, dass alle ausgesetzten 
Verfahren nun positiv fortzuführen 
sind und das Spiel auf Zeit jetzt ein 
Ende haben muss. 
 

Auch die Tatsache, dass die Nachzah-
lung nur bis zum Zeitpunkt der Besol-
dungsreform (28.02.2015) gewährt 
wurde, ist für uns nicht nachvollzieh-
bar, weil dies nicht den gerichtlichen 
Vorgaben entspricht. 
 

Die Höchstgerichte haben eindeutig 
festgestellt, dass die gegebene Diskri-
minierung auch nach der Besoldungs-
reform weiterwirkt und ist daher auch 
diesbezüglich eine Verbesserung vorzu-
nehmen.  
 

Wir werden euch in dieser Sache natür-
lich weiter am Laufenden halten und 
freuen uns vorab im Sinne 
der betroffenen Kollegen für die - zu-
mindest teilweise - widerfahrene Ge-
rechtigkeit! 

Der Antrag der AUF/FEG um eine gesetzliche Neuregelung der NZG-
Richtlinien erging vom BMI an das BKA und beim Vorrückungsstich-
tag macht sich die Hartnäckigkeit der AUF/FEG endlich „bezahlt“! 
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Deine Ansprechpartner in den Bundesländern: 

Die zwei Arbeitsgruppen für die Themen „E2a-Bewertungsverbesserungen“ und „E2b-Zulage“, welche im Zu-
ge der Verhandlungen zu „GEMEINSAM.SICHER“ mit dem BMI vereinbart wurden,  sind gebildet. 
Als Vertreter der AUF/FEG sind Dietmar HEBENSTREIT und Reinhold MAIER in beiden Gruppen vertreten. Sie 
werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um Verbesserungen für die Kolleginnen und Kollegen zu erreichen. 


